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I. KAPITEL.

Regierung und Verwaltung in Österreich vor dem Kriege:
ihre Organisation, ihre Aufgaben und ihr politischer

Charakter.

1. Die Grundlagen der Staatsgewalt.

Das System der Regierung und Verwaltung, mit dem aus*
gerüstet Österreich in den Weltkrieg eintrat, hatte in allem
Wesentlichen seine endgültige Gestalt in der Mitte des 19. Jahrs
hunderts empfangen, als nach der Niederwerfung der Revolu*
tion von 1848 die alte Vereinigung zahlreicher und sehr ver*
schiedenartiger Länder, welche das «Haus Österreich» seit Jahrs
hunderten darstellte, in e i n Ungarn mit den übrigen Ländern
gleichmäßig beherrschendes Kaisertum Österreich dank den Bes

mühungen einer kleinen Anzahl energischer und zielbewußter
Staatsmänner sowie dank der Bereitwilligkeit der Massen, sich
der historischen Zentralgewalt der Dynastie unterzuordnen,
umgebildet worden war. Die Grundlage dieses Systems und
sowohl die politischen als auch die rechtlichen und adminis
strativen Leitgedanken, welche den damals geschaffenen Eins
richtungen zu eigen waren, gehen jedoch viel weiter zurück.
Was durch die Ratgeber des jungen Kaisers Franz Josef zwis
sehen 1849 und 1855 organisatorisch ins Werk gesetzt wurde,
war in letzter Linie nur eine Fortbildung der Verwaltung und
Regierungsweise, wie sie im 18. Jahrhundert Kaiserin Maria
Theresia begonnen, ihr Sohn Kaiser Josef II. vollendet und
Kaiser Franz aufrecht erhalten hatten. Der, allerdings beträchts
liehe Unterschied zwischen dem alten Regime, wie es 1848 sein
Ende nahm, und dem neuen, in der Jugend Franz Josefs ge*
schaffenen absolutistischen der fünfziger Jahre des 19. Jahr*
hundert lag vor allem darin, daß auch in Österreich das ur*
sprünglich in Frankreich ausgebildete Prinzip strengster bureau*
kratischer Zentralisation des ganzen Verwaltungsapparates und
Herrschaftswerkzeuges restlos durchgeführt wurde und daß in
technischer und administrativer Hinsicht nun auch für öster*
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